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EINLEITUNG

Wieso braucht es eine Gesamtrevision?

 Letzte Gesamtrevision der Nutzungsplanung (Zonenplan und Bau- und
Zonenreglement) stammt aus dem Jahr 2008

 Im Jahr 2014 wurde das Raumplanungsgesetz des Bundes angepasst, mit den
Hauptzielen:
 Zersiedelung stoppen, den Landverschleiss verlangsamen
 Überdimensionierte Bauzonen reduzieren
 Kompakte Siedlungen schaffen

 Im Anschluss überarbeitete der Kanton Luzern den kantonalen Richtplan und das
Planungs- und Baugesetz und führte in diesem Zusammenhang neue Baubegriffe
ein
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EINLEITUNG

1970 2018
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WACHSTUMSVORGABE KANTON

Wachstumsvorgabe gemäss kantonalem Richtplan Luzern:

 Die Gemeinde Udligenswil soll jährlich im Maximum 0.75 % bis 2030, danach
0.65 % bis 2035 wachsen

 Die Gemeinde Udligenswil ist als Kompensationsgemeinde eingestuft

 D.h. Einzonungen dürfen nur mit gleichzeitiger Auszonung vorgenommen
werden
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ERARBEITUING

Zusammensetzung Ortsplanungskommission

Projektleitung Gisela Künzli-Huber (Bauvorsteherin)

Mitglieder Florian Ulrich, Gemeindepräsident

Armin Gisler (Vertreter CVP/Die Mitte)

Ruedi Fischer (Vertreter FDP)

Daniel Keller (Vertreter SVP)

Bruno Müller sel. (Vertreter Gewerbe), bis Frühling 2023

Anja Schäfer-Eugster (Architektin)

Patrick Häusler (Vertreter Gewerbe), ab Frühling 2023

Verwaltung Reto Schöpfer, Gemeindeschreiber

Gerhard Halter, Leiter Bauamt

Fabienne Pfister, Sachbearbeiterin Bauamt

Planungsbüro Burkhalter Derungs AG

Elena Wiss und Markus Burkhalter
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ZEITPLAN

Offizielles Verfahren
mit Einsprache

«Freies» Verfahren
ohne Vorgaben
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INHALT

Bestandteile der Gesamtrevision der Ortsplanung sind

 Zonenplan Siedlung und Landschaft

 Bau- und Zonenreglement

 Verkehrsrichtplan

 Bauminventar

 Angepasste Gestaltungspläne

 Planungsbericht mit Beilagen und Herleitungen



|  10

ZIELE

 Information und Sensibilisierung der Grundeigentümer

 Meinungsbild abholen

 Diskussion

 Wissen, wie weiter für die Gesamtrevision der Ortsplanung
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SYSTEMWECHSEL

Ausnützungsziffer (alt) Überbauungsziffer (neu)
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Überbauungsziffer (neu)

SYSTEMWECHSEL

Kniestock

Geschossigkeit

AZ

Massgebendes Terrain

Gesamthöhe

ÜZ

Ausnützungsziffer (alt)

?
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SYSTEMWECHSEL

AZ

=

ÜZ

=

Systemunterschiede

Massgebendes Terrain

Massgebendes Terrain
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SYSTEMWECHSEL

Abhängigkeit ÜZ und Gesamthöhe: Einfluss auf Gebäudetypologie/Form

Grundform: ÜZ x GH Variation bzgl. Form > Verlust an Hauptnutzfläche

ÜZ
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SYSTEMWECHSEL

Skizze zur Überbauungsziffer (ÜZ) Wohnzone 2 hoch (W2c)
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SYSTEMWECHSEL

Übersicht über die Grundmasse und Lärmempfindlichkeitsstufen (verbindlich)
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SYSTEMWECHSEL

Grundsätze bei Festlegung der Überbauungsziffer

 Umsetzung Entwicklungsstrategie aus dem Siedlungsleitbild und der Mitwirkung

 Quartierweises Zusammenfassen der Bauten mit ähnlichen Bauweisen,
80 % des heutigen Bestands sollen mit den festgelegten ÜZ-Werte abgebildet
werden können «Richtwert»

 Abdeckung von 100 % würde sowohl bzgl. Gebäudehöhe als auch bzgl. ÜZ zu
einer flächendeckenden, massiven Verdichtung führen
 Möglichst hohe Abdeckung des IST-Zustand vs. keine Verdichtung «mit der

Giesskanne»

 Bestandesgarantie für Bauten, welche die neuen Baumasse überschreiten
(PBG § 178)
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SYSTEMWECHSEL

Beispiel Wohnzone 2 Lomatt

Gesamthöhe: Überbauungsziffer:
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SYSTEMWECHSEL

 Ist-Zustand nach ÜZ-a, -b oder -c konform

 Entwicklung in Höhe und Breite möglich

Quantilwerte Lomatt:

Gesamthöhe  60 / 80 %    =    8.0 / 8.9 m

Überbauungsziffer 60 / 80 %    =    0.20 / 0.23
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SYSTEMWECHSEL

6.5 m

Quantilwerte:

GH max.: 6.5 m 8.0 m

ÜZ-b: 0.16 0.24
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SYSTEMWECHSEL

7.0 m

Quantilwerte:

GH max.: 7.0 m 10.0 m

ÜZ-b: 0.24 0.24
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SYSTEMWECHSEL

9.0 m

Quantilwerte:

GH max.: 9.0 m 10.0 m

ÜZ-a: 0.14 0.21

6.5 m
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1

2

3

UM- UND EINZONUNGEN

Auszonung W2 Hauetli/Waisehus

Einzonung W3 Grossmatt

Zentrumszone «Mitte» mit
unterschiedlichen Nutzungsangeboten
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 Auszonung von 5‘319 m² einer lockeren 2-geschossigen Wohnzone
 Auszonung an landschaftlich empfindlicher Lage
 Auszonung eines schwierig zu erschliessenden Grundstücks der Gemeinde
 Arrondierung 2-geschossige Wohnzone um Hauetli

Zonenplan neu Zonenplan heute

AUSZONUNG W2 HAUETLI/WAISEHUS1
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 Einzonung von 6‘280 m² einer angemessenen 3-geschossigen Wohnzone
 Einzonung in der Nähe der Schule und zum Ortszentrum
 Einzonung eines gemeindeeigenen Grundstücks

Zonenplan neu Zonenplan heute

EINZONUNG W3 GROSSMATT2
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- Umfasst neu den erweiterten Ortskern
- Aus vier Zonen wird eine Zentrumszone
- Bebauungsplan Mitte bleibt weiterhin bestehen

Zonenplan neu Zonenplan heute

ZENTRUMSZONE3
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UNTERTEILUNG KERNZONE

Zonenplan neu

- Bauprojekte müssen sich in den
Bestand eingliedern

- Qualitative Vorgaben
entscheidend
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AUFHEBUNG GESTALTUNGSPLÄNE

Problematik:

Mit dem Systemwechsel sind bestehende Gestaltungspläne nicht mehr anwendbar

Lösung:

 Aufhebung von 14 Gestaltungsplänen (aktuell 20 bestehend)

 Anpassung und Erhalt von 6 Gestaltungsplänen

 Bebauungsplan Mitte wird unverändert belassen

 Im öffentlichen Interesse liegende Themen werden im Zonenplan gesichert
(bspw. Spielflächen, Verkehrszonen, Gestaltungsmerkmale)
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AUFHEBUNG GESTALTUNGSPLÄNE

Am Beispiel Schützenmatt und Chräi
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AUFHEBUNG GESTALTUNGSPLÄNE

Am Beispiel Schützenmatt und Chräi

Zonenplan neu Zonenplan heute
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AUFHEBUNG GESTALTUNGSPLÄNE

Am Beispiel Schönaumatt und Schönaumatt II
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AUFHEBUNG GESTALTUNGSPLÄNE

Am Beispiel Schönaumatt und Schönaumatt II

Zonenplan neu Zonenplan heute
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ANPASSUNG GESTALTUNGSPLÄNE

Am Beispiel Volloch, da noch nicht vollständig gebaut
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UMGANG GESTALTUNGSPLÄNE
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NEUE ZONENTYPEN

Mit der Gesamtrevision werden in der ganzen Gemeinde folgende neuen Zonen
eingeführt:

Verkehrszone und
Verkehrsfläche

Grün- und Freihaltezone
Gewässerraum

Grünzone
Spielfläche

Gewässerraum ohne
Bewirtschaftungseinschränkung
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VERKEHRSZONEN

Am Beispiel Sonnmatt

Zonenplan neu Zonenplan heute
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GEWÄSSERRÄUME

Kanton Zürich, 2018
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GEWÄSSERRÄUME

Berechnung Gewässerraumbreite für Fliessgewässer mit natürlicher
Gerinnesohlenbreite:

1

2

Der Gewässerraum ausserhalb der Bauzone kann nicht reduziert werden.

Reduktion innerhalb der Bauzone möglich sofern

- Kein übergeordnetes öffentliches Interesse entgegensteht

- Hochwasserschutz gewährleistet ist

- Gebiet dicht überbaut ist
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GEWÄSSERRÄUME

Gewässerraum muss nicht ausgeschieden werden:

 Bei eingedolten Gewässern, sofern sie hochwassersicher sind und keine höheren
Interessen (beispielsweise Naturschutz) dagegensprechen oder

 Bei Rinnsalen oder

 Bei künstlichen Gewässern oder

 In Wäldern und am Waldrand sofern keine Überschreitung von 3.0 m oder

 Bei stehenden Gewässern < 0.5 ha

Gewässerraum ohne Bewirtschaftungseinschränkung:

 Bei eingedolten Gewässern

 Bei Randstreifen < 3 m entlang von Verkehrsanlagen
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BAUMINVENTAR

Überarbeitung Bauminventar:

 Die bestehenden schützenswerten Bäume bleiben erhalten

 Bäume an wichtigen Lagen werden innerhalb des Baugebiets je nach Beurteilung
als schützenswert oder erhaltenswert neu erfasst

Unterschied schützenswert und erhaltenswert:

 Wenn ein erhaltenswerter Baum gefällt werden muss, ist dies möglich. Es soll aber
in der Nähe eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden.

 Schützenswerte Bäume sollen wenn immer möglich erhalten bleiben.
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BAUMINVENTAR
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REDUKTION RESERVEZONE

X

X

X

X
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AKTUALISIERUNG VERKEHRSRICHTPLAN
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KOMPENSATION FRUCHTFOLGEFLÄCHE (FFF)

Betreffen Einzonungen Flächen mit Fruchtfolge-Qualität, müssen diese an einem
anderen Ort aufgewertet oder wiederhergestellt werden.

Von dieser Regelung ist folgende Einzonung betroffen:

 Einzonung Grossmatt

 Arrondierung Hauetli/Waisehus
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Offizielles Verfahren
mit Einsprache

«Freies» Verfahren
ohne Vorgaben

WIRKEN SIE MIT
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WIRKEN SIE MIT

Ihre Fragen sind willkommen
Der Gemeinderat freut sich, heute mit Ihnen in Dialog zu treten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Inputs zu äussern.

 Detaillierte, vollständige Planungsdokumente stehen auf der Website
www.udligenswil.ch oder auf der Gemeindekanzlei zur Verfügung

 Schriftliche Anträge vom 1. August bis 30. September 2023 per Mail an
bauamt@udligenswil.ch oder via Brief an Gemeindeverwaltung

Ihre Meinung ist uns wichtig

FRAGEN?



Besten Dank für Ihr Engagement im Sinne der qualitätsvollen
Weiterentwicklung unseres schönen Dorfes.


